
343 · Kreditwesen 7 / 2021  21

Geldwäscheprävention 4.0:  
Kampf gegen Finanzkriminalität  
in die Neuzeit bringen

Karl-Peter Schackmann-Fallis

Rund dreißig Jahre nach dem Beginn der 

regulierten Geldwäschebekämpfung in 

der Europäischen Union ist das Thema 

mehr denn je in der Diskussion. Das gilt 

in besonderem Maße für Deutschland. 

Denn hierzulande mischt sich gegenwär-

tig die nie versiegende Diskussion über 

schlagkräftige, aber auch umsetzbare 

und den Grundrechten der unbescholte-

nen Bürger gerecht werdende gesetzli-

che Rahmenbedingungen mit der Debat-

te über aktuelle Verdachtsfälle von 

Finanzkriminalität (Stichwort Wirecard). 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft sind viele 

der Beiträge zu diesen Diskussionen bis-

lang noch nicht zu dem durchgedrungen, 

was das Gebot der Stunde ist: Eine nüch-

terne Bestandsaufnahme und die Er-

kenntnis, dass es nicht mehr zeitgemäß 

ist, im Jahre 2021 mit den Mitteln der 

1990er Jahre Organisierte Kriminalität 

und Finanziers des Terrorismus zu be-

kämpfen. Es ist an der Zeit für eine syste-

matische Neuausrichtung. Durch äußere 

Anlässe induzierte kurzfristige regulato-

rische Reaktionen führen nicht mehr wei-

ter. 

Der Erlass von seit 1991 inzwischen sechs 

EU-Geldwäsche-Richtlinien war indessen 

stark von äußeren Anlässen geprägt, zu-

letzt bei der Fünften Richtlinie 2018/843 

von den Terroranschlägen in Paris und 

Brüssel. Dies setzt sich in der aktuellen 

Diskussion auf EU-Ebene fort, diesmal 

maßgeblich getrieben durch Geldwäsche-

vorfälle in EU-Kreditinstituten.1) Inhaltlich 

kreist die Debatte auf EU-Ebene haupt-

sächlich um die Fragen einer weiterge-

henden Harmonisierung des materiellen 

EU-Anti-Geldwäsche-Rechts (Rechtsinstru-

ment Verordnung statt Richtlinie), einer 

verbesserten Zusammenarbeit unter den 

verschiedenen Behörden sowie um Mög-

lichkeiten eines Ausbaus der Kompeten-

zen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf 

der EU-Ebene. Insbesondere zu diesen 

Punkten hat der Rat die EU-Kommission 

am 25. November 2019 um Vorschläge 

zum weiteren Vorgehen gebeten. Nach 

entsprechenden Reaktionen im EU-Parla-

ment wird aktuell mit einer nächsten EU-

Regulierungsinitiative im Frühjahr 2021 

gerechnet.

Eine sorgfältige Überprüfung des Rechts-

rahmens und der Kompetenzen zur 

Durchsetzung der hieraus resultierenden 

Pflichten ist zweifellos geboten. Aller-

dings geben auch andere Entwicklungen 

Anlass, das derzeitige Konzept zur Prä-

vention und Bekämpfung von Geldwä-

sche zu überprüfen. Denn die Basis für 

das Bekämpfungskonzept aus den 

1990er-Jahren hat sich inzwischen grund-

legend gewandelt: 

–  Der Adressatenkreis der Geldwäschege-

setzgebung wurde über den ursprünglich 

allein verpflichteten Finanzsektor hinaus 

kontinuierlich erweitert. Dies erinnert 

daran, dass Geldwäschebekämpfung 

nicht allein Aufgabe des Finanzsektors, 

sondern der gesamten Gesellschaft ist. 

Eine zielgerichtete Mitwirkung weiterer 

Wirtschafts- und Gesellschaftskreise kann 

einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 

Geldwäsche effektiver zu bekämpfen.

–  Die Einbeziehung der Finanzwirtschaft 

in die Kriminalitätsbekämpfung beruhte 

auf der Grundidee, die „Spur des Geldes“ 

durch Aufzeichnungen der verpflichteten 

Unternehmen nachvollziehen zu können. 

Es ist offenkundig, dass in der Digitalge-

sellschaft im Jahre 2021 nicht nur im Fi-

nanzsektor Datenspuren vorliegen, die 

für die Strafverfolgung von Interesse sein 

können. Die Regulierung hat hierauf 

noch nicht adäquat reagiert. Die Einbe-

ziehung der Händler von Kryptowerten 

in den Anwendungsbereich der EU-Geld-

wäsche-Richtlinien kann allenfalls ein 

Anfang sein.

–  Ein grundsätzlicher Gedanke tritt hin-

zu: Ursprüngliches Ziel der Geldwäsche-

bekämpfung war die Schaffung eines 

„Interventionsverbundes“ zwischen Staat 

und Unternehmen zur Bekämpfung eines 

den Rechtsstaat selbst bedrohenden Kri-

minalitätsphänomens. Die gegenwärtig 

intensiv diskutierte Notwendigkeit einer 

verstärkten Zusammenarbeit von Behör-

den untereinander und von Behörden 

mit den Verpflichteten der Geldwäsche-

gesetze dokumentiert, dass dies noch 

nicht gelungen ist. Aus Bankensicht ha-

ben die in den Geldwäschegesetzen ge-

regelten umfangreichen (und mit Blick 

auf eine effektive Geldwäscheprävention 

durchaus zum Teil fragwürdigen) Fest-

stellungs- und Dokumentationspflichten 

sich von der ursprünglichen Zielsetzung – 

„Der Adressatenkreis der Geldwäschegesetzgebung  

wurde kontinuierlich erweitert.“
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„Ein Ende des rasanten Anstiegs der Verdachtsmeldungen  

ist nicht zu erwarten.“

der Verfolgung und Verurteilung 

Schwerstkrimineller – weitgehend losge-

löst. Namhafte Experten zweifeln die 

Wirksamkeit des derzeitigen Konzepts 

insgesamt an.2) Vor diesem Hintergrund 

sind eine grundlegende Rückbesinnung 

auf die Zielsetzung und eine darauf be-

ruhende zukunftsgerichtete Justierung 

des Bekämpfungskonzepts dringend er-

forderlich.

Dies vorausgeschickt sollen im Weiteren 

konkrete Vorschläge für teils grundle-

gende Verbesserungen des Bekämpfungs-

konzepts vorgestellt werden. 

Schwächen des gegenwärtigen 
Bekämpfungskonzepts

Anders als die gegenwärtige Regulie-

rungsdiskussion auf europäischer Ebene 

nahelegt, sind die Schwächen des gegen-

wärtigen Bekämpfungskonzepts nicht 

(nur) auf eine mangelnde Harmonisie-

rung des Rechtsrahmens und den Umfang 

der Aufsichtskompetenzen auf EU-Ebene 

zurückzuführen. Die hauptsächlichen Fehl-

steuerungen sind vielmehr auf eine Über-

betonung der formalen Bestimmungen 

der Geldwäschebekämpfung (Datener-

hebung in Bezug auf Kunden – KYC, die 

sogenannte auftretende Person und wirt-

schaftlich Berechtigte sowie Dokumen ta-

tion der Ergebnisse) sowie auf einen nicht 

ausreichenden Informationsaustausch mit 

den unmittelbar zuständigen Behörden 

und/oder (sektorübergreifend) zwischen 

den Verpflichteten untereinander im Be-

reich der Verdachtsfindung zurückzufüh-

ren. 

Einheitliche Vorgaben für die Identitäts-

feststellung begegnen in der Europäischen 

Union praktischen Schwierigkeiten: Man-

che Mitgliedsstaaten verfügen – wie 

Deutschland – über ausgeprägte Aus-

weiskonzepte, in anderen Ländern müs-

sen andere Quellen zum Identitätsnach-

weis herangezogen werden. Unabhängig 

hiervon dokumentiert der Erlass der 

eIDAS- Verordnung 910/20143), dass uni-

onsweit einheitliche Vorgaben für elek-

tronische Identifizierungen möglich sind. 

Entsprechende Vorgaben liegen aller-

dings für die Identifizierungen unter der 

Geldwäsche-Richtlinie (noch) nicht vor. 

Ebenso sind die Maßgaben der EU-Geld-

wäsche-Richtlinie für die Transparenzre-

gister nicht ausreichend, um die Vorteile 

einer einheitlichen Erfassung von Daten 

über wirtschaftlich Berechtigte in der 

Praxis nutzbar machen zu können. Viel-

mehr zeichnet sich ein erheblicher Mehr-

aufwand und ein sehr begrenzter Nutzen 

der Transparenzregister bereits ab.

Fehler bei der Datenfeststellung bezie-

hungsweise Datenverifizierung und bei 

der Aufzeichnung bei Identifizierungen 

oder vor allem der Feststellung von wirt-

schaftlich Berechtigten sind in der Auf-

sichtspraxis nach der „Tick-Box-Methode“ 

leicht vorzunehmen und führen mit ge-

ringem Aufwand zu leicht begründbaren 

Beanstandungen, die ein Bußgeldverfah-

ren auslösen können. 

Die Konzentration von Beaufsichtigten 

und Aufsehern auf diese „formale“ Seite 

der Geldwäschebekämpfung lenkt letzt-

lich von der zentralen Zielsetzung des Ge-

setzes ab. Zugespitzt formuliert tritt die 

Sanktionierung der Verpflichteten wegen 

formaler Fehler in den Mittelpunkt – eine 

wirksame Verfolgung von Schwerstkrimi-

nellen gerät zunehmend aus dem Blickfeld. 

In Deutschland ist der Austausch zwischen 

den Verpflichteten des Geldwäschegeset-

zes und den Ermittlungsbehörden wegen 

des föderalen Aufbaus unterschiedlich in-

tensiv. In einer Gesamtschau bleibt er hin-

ter dem zurück, was aktuell möglich und 

für eine optimierte Strafverfolgung ziel-

führend wäre. Schon seit dem Beginn der 

Geldwäschebekämpfung haben sich die 

Ermittlungsbehörden einem regelmäßigen 

und einzelfallbezogenen Feedback auf 

erstattete Verdachtsanzeigen beziehungs-

weise -meldungen entzogen. Bis heute ist 

es weder statistisch noch einzelfallbezo-

gen möglich, den Beitrag der erstatteten 

Verdachtsmeldungen auf den Ausgang 

eines Strafverfahrens darzustellen, weil 

die dafür erforderlichen Informationen 

nicht erhoben werden. Zwar lassen sich 

sowohl Zahlen zu den jährlich erstatteten 

Verdachtsanzeigen beziehungsweise Ver-

dachtsmeldungen aus den Jahresberich-

ten der FIU entnehmen. Entsprechendes 

gilt für Daten zur Verurteilung wegen 

Geldwäsche gemäß § 261 StGB aus  

der jährlich veröffentlichten Strafverfol-

gungsstatistik. Allerdings ist der Aussage-

wert der Daten aus folgenden Gründen 

begrenzt: Schon den Zahlen über Verur-

teilungen wegen § 261 StGB kann nicht 

entnommen werden, ob diese auf Geld-

wäsche-Verdachtsmeldungen zurückgehen. 

Zudem führen Geldwäsche-Verdachts mel-

dungen aller Erfahrung nach durchaus zu 

Verurteilungen wegen anderer Delikte, 

insbesondere wegen Betruges gemäß 

§ 263 StGB. Ob und in welchem Umfang 

dies jedoch der Fall ist, lässt sich der Sta-

tistik noch weit weniger entnehmen. 

Dies bedeutet letztlich, dass den geldwä-

scherechtlich Verpflichteten kein belast-

bares empirisches Material zur Verfü-

gung steht, um ihr Meldeverhalten an 

tatsächlichen Geldwäschevorfällen aus-

zurichten beziehungsweise zu schärfen. 

Vielmehr richten die Meldepflichtigen ihr 

Verhalten an abstrakt formulierten Risi-

kofaktoren, Typologiepapieren sowie an 

ihrem bisherigen Meldeverhalten aus. 

Ein Ende des rasanten Anstiegs der Ver-

dachtsmeldungen, der immer zu dem Er-

gebnis „Masse statt Klasse“ führt, ist 

nicht zu erwarten. 

Weitere Sensibilisierung  
des Meldeverhaltens

So wurde beispielsweise in Deutschland 

die Schwelle für einen meldepflichtigen 

Verdacht im Jahr 2011 durch das Gesetz 

zur Optimierung der Geldwäschepräven-

tion abgesenkt. Noch weiter verschärft 

wurde diese Absenkung 2018 durch ei-

nen Beschluss des Oberlandesgerichts 

Frankfurt. In diesem Beschluss wurden 
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die Prüfungs- und Plausibilisierungsmög-

lichkeiten des meldepflichtigen Instituts 

sehr restriktiv ausgelegt und damit der 

Ermessensspielraum des Geldwäschebe-

auftragten bezüglich der Frage, ob ein 

meldepflichtiger Sachverhalt vorliegt, 

stark eingeschränkt. Dies hat zu einer 

weiteren Sensibilisierung des Meldever-

haltens geführt. Der eigentliche Anknüp-

fungspunkt für eine Verdachtsmeldung, 

nämlich das Vorliegen hinreichender An-

haltspunkte für eine illegale Herkunft 

der Vermögensgegenstände (Vortat der 

Geldwäsche oder Zusammenhang mit 

Terrorismusfinanzierung) gerät dabei zu-

nehmend aus dem Blickfeld. Im Hinblick 

auf die Kundeninteressen und damit 

auch deren Rechte sowie den Interessen 

der Strafverfolgungsbehörden an der 

Übermittlung fundierter Sachverhalte 

muss es den Verpflichteten aber möglich 

sein, einen etwaigen Verdacht in einem 

gewissen Rahmen zu überprüfen.

Unabhängig von diesen Entwicklungen 

haben sich über die Zeit Kontakte zwi-

schen Verpflichteten und Ermittlungsbe-

hörden ergeben, die wertvolle Hinweise 

für die Verpflichteten ermöglicht haben. 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft ist eine In-

tensivierung, Verstetigung und Regelung 

dieses Austauschs der wesentlichste As-

pekt für eine Optimierung des Instru-

mentariums zur Bekämpfung der Geld-

wäsche. 

Allerdings hat die ausschließliche Zustän-

digkeit der beim Zollkriminalamt ange-

siedelten Financial Intelligence Unit (FIU) 

den zuvor partiell üblichen praxisnahen 

und lokalen Informationsaustausch der 

Verpflichteten mit den Ermittlungsbehör-

den des Bundes und der Länder redu-

ziert. Daher muss sich die FIU den Zu-

gang zu den relevanten Informationen 

bei den Ermittlungsbehörden verschaf-

fen, will sie deren Rolle wirkungsvoll 

übernehmen. Der im Rahmen der Umset-

zung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie be-

schlossene Zugriff der FIU auf polizeiliche 

und staatsanwaltschaftliche Datenban-

ken (§ 31 Abs. 4, 4a GwG) ist in dieser 

Hinsicht zu begrüßen. Ob diese Maßnah-

me in der Praxis den gewünschten Erfolg 

erbringen wird, bleibt allerdings abzu-

warten. Eine gewisse Skepsis liegt inso-

fern nahe, als der eigentliche Schlüssel 

zur Aufklärung von Verdachtsfällen in ei-

nem zeitnahen Austausch über operative 

Daten liegt. Das heißt, dass sich Behör-

den und Verpflichtete oder auch Ver-

pflichtete untereinander (und idealer-

weise sogar sektorübergreifend) auch 

über personen- und transaktionsbezoge-

ne Daten im Vorfeld eines Verdachts aus-

tauschen, weil dies gerade der Feststel-

lung dient, ob ein Verdachtsfall vorliegt. 

Dies wird in anderen Staaten (zum Bei-

spiel im Vereinigten Königreich) auf ei-

gens dafür geschaffener gesetzlicher 

Grundlage bereits umgesetzt.4) Hierfür ist 

der aktuelle Rechtsrahmen in Deutsch-

land noch nicht ausgelegt. 

Vorschläge zur Optimierung  
der Geldwäschebekämpfung

Die folgenden Vorschläge sind aus Sicht 

der Deutschen Kreditwirtschaft geeignet, 

das Instrumentarium zur Bekämpfung 

der Geldwäsche substanziell zu verbes-

sern.

1.  Vollharmonisierung der rechtlichen Vor-

gaben für die Identifizierung: Die Pflich-

ten zur Identifizierung von Kunden (in-

klusive der auftretenden Person und des 

wirtschaftlich Berechtigten) nehmen un-

ter den Regelungen zur Geldwäschebe-

kämpfung breiten Raum ein. Dies ist im 

Hinblick auf die Zielsetzung – die Anle-

gung von Datenspuren – auch nachvoll-

ziehbar. Fraglich erscheint allerdings, ob 

diese „erste Stufe“ der Maßnahmen zur 

Geldwäschebekämpfung angesichts der 

veränderten Verhältnisse in der Digital-

gesellschaft nicht einheitlicher und strin-

genter gefasst sowie zeitgemäßer umge-

setzt werden sollten. Hierfür bedarf es 

zum einen einheitlicher und praxisge-

rechter rechtlicher Rahmenbedingungen. 

Diese sollten künftig in Form einer EU-

Verordnung geschaffen werden, die die 

zu erhebenden Daten sowie die hierbei 

heranzuziehenden Datenquellen (Aus-

weispapiere et cetera) konkret und ab-

schließend regelt. 

Dabei sollte überprüft werden, ob die 

Anwendung des risikobasierten Ansatzes 

auf diese „erste Säule“ der Geldwäsche-

bekämpfung noch sachgerecht ist. Aus 

Perspektive der DK ist im Bereich der 

 Datenerhebung und Verifizierung der-

selben ein regelbasierter Ansatz klar vor-

zugswürdig. Das Beispiel der selbst 

innerhalb der EU unterschiedlichen Vor-

gaben, welche Daten in Bezug auf einen 

wirtschaftlich Berechtigten zu erheben 

sind, welche Quellen zur Verifizierung 
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beizuziehen sind und welche Berech-

nungsmethode zur Ermittlung des wirt-

schaftlich Berechtigten bei mehrstufigen 

Beteiligungsebenen anzuwenden ist, ver-

deutlicht die aktuellen Probleme des risi-

kobasierten Ansatzes in diesem Punkt 

sehr schön. Von zentraler Bedeutung ist 

zudem, dass der EU-Gesetzgeber die Re-

geln über die Identifizierung technolo-

gieneutral ausgestaltet. 

2.  Erfassung und Bereitstellung der Da-

ten zu wirtschaftlichen Eigentümern in 

Transparenzregistern: Die Funktion des 

durch die vierte EU-Richtlinie eingeführ-

ten Transparenzregisters sollte gestärkt 

werden. Das Ziel muss die Schaffung von 

vernetzten Registern sein, die auf der Ba-

sis eines einheitlichen Anforderungskata-

loges an die zu erhebenden Daten einen 

„Single Point of Truth“ über die Verhält-

nisse von wirtschaftlichen Eigentümern 

bieten. Die Richtigkeit und Verlässlichkeit 

der in den Registern enthaltenen Daten 

kann am besten durch eine staatliche Re-

gisterführung gewährleistet werden. 

3.  Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für das Transaktionsmonitoring: Aus 

Sicht der Kreditwirtschaft kommt dem 

Transaktionsmonitoring in der modernen 

Geldwäscheprävention durch Kreditinsti-

tute eine zentrale Bedeutung zu. Das 

Transaktionsmonitoring dient dazu, aus 

dem Datenbestand der Kreditinstitute 

diejenigen Anhaltspunkte herauszufil-

tern, die einer näheren Überprüfung auf 

etwaige Verdachtsmomente zugeführt 

werden müssen. Dabei kommt der Quali-

tät des zugrunde liegenden Datenbe-

standes eine entscheidende Bedeutung 

zu. 

Aus diesem Grunde ist eine intensivierte 

Zusammenarbeit mit anderen Verpflich-

teten aus dem Finanzsektor und mit den 

zuständigen Behörden wichtig. Da ein 

Transaktionsmonitoring regelmäßig nicht 

ohne die Verwendung personenbezoge-

ner Daten auskommt, ist eine entspre-

chende eindeutige gesetzliche Grundla-

ge erforderlich, die ebenfalls im Rahmen 

einer Rechtsverordnung erlassen werden 

sollte, um den datenschutzrechtlichen 

Anforderungen gerecht zu werden.

4.  Strukturelle Neuorientierung der Be-

handlung von Verdachtsfällen: Wie die 

jährlich veröffentlichte Strafverfolgungs-

statistik deutlich macht, trägt nur ein 

Bruchteil der erstatteten Verdachtsmel-

dungen tatsächlich dazu bei, Strukturer-

mittlungen gegen Organisierte Schwerst-

kriminalität und terroristische Aktivitäten 

zu unterstützen. Dieser Befund ist nicht 

auf Deutschland begrenzt, sondern fin-

det sich in entsprechender Weise auch in 

anderen Jurisdiktionen, wenngleich dort 

zum Teil noch höhere Meldungszahlen 

zu verzeichnen sind. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass die Kritik an dem be-

stehenden Meldekonzept in diesen Juris-

diktionen als erstes formuliert und nach 

entsprechenden Lösungskonzepten ge-

sucht wurde.

Vielversprechend erscheint nach den vor-

liegenden Ergebnissen der Ansatz der 

„Joint Money Laundering Intelligence 

Taskforce“ im Vereinigten Königreich. 

Kern dieses Konzepts ist die gemeinsame 

Überprüfung von Verdachtsmomenten 

im Dialog zwischen operativ handelnden 

Ermittlungsbehörden einerseits und den 

Verpflichteten andererseits. Das heißt, die 

Dialogpartner diskutieren Sachverhalte 

„im Vorhof“ eines Verdachts, wobei sie 

sich von dem Austausch mit der jeweils 

anderen Seite weiteren Aufschluss ver-

sprechen. Da hiermit Grundrechtseingrif-

fe im Vorfeld eines Verdachts verbunden 

sind, muss eine eindeutige und verfas-

sungsrechtlich ausreichende gesetzliche 

Grundlage geschaffen werden. 

Dieser neuartige Ansatz erscheint trotz 

der einzuräumenden erheblichen Ein-

griffstiefe gegenüber der bisherigen Pra-

xis vorzugswürdig. Denn diese generiert 

auf der Grundlage eines immer weiter 

erodierenden Verdachtsbegriffs ständig 

neue Rekorde an Verdachtsmeldungen, 

die von den adressierten Behörden nicht 

mehr adäquat behandelt werden kön-

nen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 

für Meldepflichtige auch die Pflicht be-

steht, gegenüber dem Betroffenen einer 

Verdachtsmeldung sicherzustellen, die-

sen nicht leichtfertig den (unangeneh-

men) Folgen eines Geldwäscheverdachts 

auszusetzen. Dies ergibt sich aus der 

Pflicht, verantwortungsbewusst an der 

Prävention und Bekämpfung von Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung mit-

zuwirken und dabei auch die Interessen 

der Kunden als Betroffene abzuwägen. 

Organisation der  
zuständigen Behörden

Darüber hinaus haben die Meldepflichti-

gen neben der Verdachtsmeldung jeweils 

zu prüfen, ob die Geschäftsbeziehung zu 

dem gemeldeten Kunden aufrechterhal-

ten werden kann. Daher ist neben der 

Schaffung einer fokussierten Verdachts-

schöpfung nach dem JMLIT-Modell eine 

spürbare Erhöhung der Verdachtsmelde-

schwelle geboten. Unter Umständen 

kann sich eine Erprobung eines solchen 

neu strukturierten Verdachtsmeldungs-

konzepts empfehlen, wie dies in anderen 

Mitgliedsstaaten bereits durchgeführt 

worden ist. Dabei sollte zusätzlich erwo-

gen werden, die kriminologische For-

schung in derartige Pilotprojekte einzu-

binden.

Verschiedene Geldwäsche-Vorfälle in der 

Europäischen Union haben eine intensive 

„Dem Transaktionsmonitoring kommt in der modernen  

Geldwäscheprävention eine zentrale Bedeutung zu.“

„Die Funktion des durch die vierte EU-Richtlinie  

eingeführten Transparenzregisters sollte gestärkt werden.“
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Diskussion über die Struktur der Behör-

den und die Verteilung der Kompeten-

zen zwischen der Unionsebene und den 

Mitgliedsstaaten ausgelöst. Die Diskussi-

on verengt sich dabei aus Sicht der deut-

schen Kreditinstitute mitunter voreilig 

auf die Frage, welche EU-Behörde am 

besten geeignet sein könnte, Kompeten-

zen der nationalstaatlichen Behörden zu 

übernehmen. Diesen Überlegungen soll-

te eine genaue Analyse der jeweiligen 

behördlichen Funktion vorausgehen. Im 

Übrigen ist aus Sicht der Deutschen Kre-

ditwirtschaft die Frage der Rechtsharmo-

nisierung durch eine unmittelbar gelten-

de Verordnung vorrangig gegenüber der 

Behördenzuständigkeit. Unter dieser Prä-

misse ist zu den auf EU-Ebene diskutier-

ten Fragen der Behördenzuständigkeit 

Folgendes anzufügen: 

–  Eine Übertragung der aufsichtlichen Be-

fugnisse auf die Europäische Zentralbank 

begegnet mit Blick auf die Rechtsgrund-

lage gemäß Art. 127 Absatz 6 AEUV aus 

deutscher Perspektive Bedenken. So hat 

das Bundesverfassungsgericht seine Zu-

rückweisung zweier Verfassungsbeschwer-

den gegen die Bankenunion vom 30. Juli 

20195) unter anderem mit den der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht verbliebenen Funktionen begründet. 

Hierzu zählt nicht zuletzt die Aufsicht 

über die Einhaltung der Pflichten nach 

dem Geldwäschegesetz. Würde man die-

se Kompetenz der EZB übertragen, könn-

te unter Umständen die verfassungsrecht-

liche Würdigung der Bankenunion anders 

ausfallen. 

–  Die Übertragung weiterer Kompeten-

zen zur Beaufsichtigung der Regelung 

zur Geldwäscheprävention auf die Euro-

pean Banking Authority (EBA) dürfte im 

Wesentlichen faktischen Bedenken be-

gegnen. So dürfte die EBA nach ihrer ge-

genwärtigen personellen und sachlichen 

Ausstattung kaum in der Lage sein, eine 

wirksame Vor-Ort-Aufsicht über Kreditin-

stitute in den Mitgliedsstaaten zu ge-

währleisten. Ferner erscheint fraglich, ob 

die EBA neben Unternehmen des Finanz-

sektors auch andere Adressaten der Anti-

Geldwäsche-Regelungen beaufsichtigen 

könnte. Einzuräumen ist andererseits, 

dass der der EBA bisher gesetzte Rechts-

rahmen bereits erhebliche Eingriffskom-

petenzen aufweist und keine Gründe er-

sichtlich sind, diesen im Hinblick auf eine 

effektive praktische Aufsicht auszubau-

en. 

–  Schließlich wird auf europäischer Ebene 

die Neuschaffung einer Anti-Geldwä-

sche-Behörde im Gewand einer Agentur 

erwogen. Diese könnte die Beaufsichti-

gung aller Adressaten der Anti-Geldwä-

sche-Regelungen ins Auge fassen und ihr 

Kompetenzrahmen könnte von Grund 

auf neu bestimmt werden. Zwar ist nicht 

zu verkennen, dass die Grenzen der 

 Meroni-Doktrin6) durch das sogenannte 

ESMA-Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs (EuGH) vom 22. Januar 20147) erheb-

lich erweitert worden sind: Hiernach 

 können auf der Grundlage der Binnen-

marktkompetenz des Art. 114 AEUV 

Agenturen mit unmittelbaren Eingriffs-

rechten gegenüber dem Unionsbürger 

durchaus geschaffen werden. Allerdings 

muss diese Erweiterung der Kompeten-

zen durch geeignete inhaltliche Vorga-

ben und verfahrensrechtliche Bindungen 

ausbalanciert werden.8) 

Die Schaffung einer mit neuen Kompe-

tenzen ausgestatteten EU-Anti-Geldwä-

sche-Agentur setzt somit Verfahrensrege-

lungen voraus, die durchaus beträchtlich 

sein dürften. Zudem würde eine EU-

Agentur mit einer Zuständigkeit für die 

Aufsicht über alle Adressaten der Regeln 

zur Geldwäschebekämpfung erhebliche 

Ressourcen und einen entsprechenden 

zeitlichen Vorlauf bis zur Aufnahme des 

Wirkbetriebs benötigen.

Chance auf einen großen Schritt 
nach vorn

Moderne Geldwäschebekämpfung erfor-

dert eine neuartige Zusammenarbeit von 

Staat und Unternehmen. Die stetig zu-

nehmende Zahl von Verdachtsmeldun-

gen rückt immer mehr Bürger in den 

 Vorhof eines strafrechtlich relevanten 

Verdachts. Die zuständigen Behörden 

müssen die meldepflichtigen Unterneh-

men daher mit konkreten Informationen 

versorgen, um zielgerichtete und effekti-

ve Maßnahmen zu ermöglichen. Nur auf 

diese Weise können die messbaren Er-

gebnisse der Geldwäscheprävention (Ver-

urteilungen von Schwerkriminellen und 

die Einziehung durch strafbares Handeln 

erlangter Vermögenswerte) gesteigert 

werden. In diesem Kontext spielt auch 

die Digitalisierung eine große Rolle. Hier 

müssen nicht nur die verpflichteten Un-

ternehmen, sondern auch die zuständi-

gen Behörden ihren Beitrag leisten. Da-

bei kann sich niemand mehr Jahrzehnte 

dauernde Großprojekte leisten; hier muss 

rasch gehandelt werden. 

Am Anfang steht allerdings die Anpas-

sung der rechtlichen Rahmenbedingun-

gen an diese Veränderungen. Diese wird 

fraglos substanziell sein. Dies muss auch 

so sein, denn es geht um eine neue Ab-

wägung zur Beantwortung der Frage, 

welche Eingriffe alle Bürger dulden müs-

sen, damit der Staat, unterstützt durch 

private Stakeholder, die rechtsstaatliche 

und demokratische Grundordnung ge-

gen Kräfte verteidigen kann, die anderes 

im Sinn haben. Der EU-Gesetzgeber hat 

in diesem Frühjahr die Chance, einen 

großen Schritt nach vorn zu tun. Er sollte 

diese nicht verpassen.

„Der EU-Gesetzgeber hat in diesem Frühjahr die Chance,  

einen großen Schritt nach vorn zu tun.“
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